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Sachverhalt und Antrge 

Auf den Gegenstand der am 24. September 1980 angemeldeten 

europischen Patentanmeldung 80 200 893.8, fUr die die 

Priorität einer frUheren Anmeldung vom 26. September 1979 in 

Anspruch genornmen wird, ist am 2. Mrz 1983 das zehn 
PatentansprUche umfassende europische Patent 0 026 535 

erteilt worden. 

Der erteilte Anspruch ihat folgenden Wortlaut: 

A double walled crate or tray comprising a bottom (4), a 

partitioning forming compartments (7, 16, 16a), side walls 

comprising an inner wall (2) and an outer wall (1) being 

interconnected through an upper edge (3), characterized in 

that at least some of the compartments (16, 16a) situated 

along the double walled sides of the crate or tray extend to 

the outer wall (1) and the parts of the inner walls (2) of 

said compartments extend from the upper edge (3) to a point 

above the lowest upper point of the partitioning (6) so that 

bottles (8) fitting into said compartments (16, 16a) and 

supported by the bottom, are able to penetrate into the 

space defined by the outer wall (1) and the imaginary 

extension of the upper parts of the inner wall (2) of said 

compartment (16, 16a) to the bottom (4). 

Gegen das erteilte Patent haben zwei Einsprechende Einspruch 

eingelegt und beantragt, das Patent zu widerrufen, da der 

Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht auf einer erfin-

derischen Ttigkeit beruhe. 

Nachdem der Einspruch durch Entscheidung der Einspruchs-

abteilung vom 18. Dezember 1985 zurflckgewiesen worden war, 

hat die BeschwerdefUhrerin (Einsprechende 02) am 
13. Februar 1986 unter Entrichtung der GebUhr Beschwerde 
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2 	T 62/86 

erhoben und beantragt, das Patent zu widerrufen. Die 

schriftliche BegrUndung jet am 24. April 1986 eingegangen. 	
" 

Die BeschwerdefUhrerin meint, der Gegenstand des Anspruchs 1 

sei durch die frUhere europische Anmeldung 80 300 345.8 

(Veröffentlichungsnummer 0 015 097) neuheitsschädlich ge-

troffen. Im Hinblick auf den aus den Dokumenten DE-A- 

2 903 163, DE-U-7 809 245, CH-A-568 195 und DE-A-2 221 899 

bekannten Stand der Technik beruhe er nicht auf erfinde-

rischer Tätigkeit. 

Auf Antrag der Be 3chwerdegegnerin (Patentinhaberin) vom 

8. September 1986 jet nach Aithörung der Ubrigen Beteiligten 

gezdciB Regel 3 (1) EPD statt der bisherigen Verfahrenssprache 

Englisch als neue Verfahrenssprache Deutsch zugelassen wor-

den. 

In der mUndlichen Verhandlung am 2. Juli 1987 hat die Be-

schwerdefUhrerin noch einmal ihre Auffassung begrUndet, da3 

der Gegenstand des Anspruchs 1 durch die frUhere europäische 

Anmeldung 80 300 345.8 vorweggenommen bzw. durch die Lehren, 

die den Dokumenten DE-A-2 221 899, CH-A-444 024 und DE-U-

7 819 399 zu entnehmen sind, nahegeiegt sei, und die Aufhe-

bung der angefochtenen Eritscheidung sowie den Widerruf des 

erteilten Patents beantragt. 

Die Beschwerdegegnerin ist dem Vorbringen der BeschwerdefUh-

rerin in alien Punkten entgegengetreten. Sie beantragt, die 

Beschwerde zurUckzuweisen. 

Für die weitere Verfahrensbeteiiigte (Einsprechende 01) war 

niemand anwesend. 

EntacheidungegrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 
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Die Erfindung betrif ft einen doppeiwandigen Kasten oder 
k 	Steige, der einen Boden, eine Gefache bildende Unterteilung 

und aus einer Innenwand und einer Aul3enwand bestehende Sei-

tenwnde aufweist. Ein soicher Kasten ist durch die DE-A- 

2 903 163 bekanntgeworden. 

Wie Spalte 1, Zeilen 7 bis 31 der EP-B-26 535 zu entnehmen 

ist, erhalten Kunststoffkästen- oder steigen durch eine dop-

peiwandige Ausbildung ihrer Seitenwände selbst bei einem ge-

ringeren Einsatz an Kunststoff für ihre Herstellung die ge-

wUnschte Festigkeit. Die Seitenwnde werden daher nicht ver-

formt, wenn die Kästen, auch gefUlit, aufeinander gestapelt 
werden. Kunststoffkästen oder -steigen dieser Art haben je-

doch den Nachteil, da ihre HuSeren Abmessungen auf Grund 

ihrer festliegenden inneren Abmessungen zu grog sind. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Kasten 

oder Steige der genannten Art zu schaffen, der kleine äul3ere 

Abmessungen aufweist, jedoch eine optintale Zahi an Flaschen 

aufzunehmen vermag, d.h., wie sich aus dem Kontext ergibt 

und die Beschwerdegegnerin in der mUndlichen Verhandlung be-

sttigt hat, einen Kasten zu schaffen, in dem bei im Ver-

gleich zu herkömmlichen Ksten gleichbleibenden äu3eren 

Abmessungen eine gról3ere Zahi von Flaschen untergebracht 

werden kann. 

Diese Aufgabe wird durch die Lehre des erteilten Anspruchs 1 

gelöst. Sie beruht auf dent Gedanken, zur VergrBl3erung des 

der Aufnahrne der Flaschen zur VerfUgung stehenden Platzes 

auch den Raum zwischen AuI3en- und Innenwand heranzuziehen, 

ohne daB jedoch die Ksten oder Steigen an Festigkeit em-

bUBen (vgl. Spalte 1, Zeilen 46 bis 52). 

Die PrUfung, ob eindoppe1wandiger Kasten oder Steige aus 

der frtlheren Anzneldung 80 300 345.8 (EP-A-0 015 097) bekannt 

ist, ergibt folgendes: 

5.1 Diese frühere Anmeldung betrif ft einen doppeiwandigen Kasten 

mit den Merkmalen im Oberbegriff des erteilten Anspruchs I. 
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Die Innenwnde dieses Kastens weisen Ausnebmungen auf, die 

eine Verbindung zwischen den entlang der Seitenwände 
befindlichen Gefachen und den Raum zwischen der Aul3en- und 

Innenwand herstellen. Nach Seite 5, Zeilen 18 big 23 dieser 
Entgegenhaltung erstrecken sich die Ausnehmungen (25) 

entlang der Lngsseiten zwischen einem oberen und unteren 

Streifen der Innenwand, 80 daB sowohi im oberen ala auch im 

unteren Teil der Lngsseiten eine Doppeiwand erhalten 

bleibt. Wie den Zeilen 23 big 26 der genannten Seite und den 

Figuren zu entnehmen jet, reichen dagegen die Ausnebmungen 

(26) der Stirnseiten von Boden bis zu einer Kante der Innen-

wand unterhaib einer ala Handgriff dienenden öffnung (22). 

Laut den Zeilen 26 big 30 auf Seite 5 ermöglichen die in Re-

de stehenden Ausnebmungen (25, 26) in den Lungs- und Stirn-

seiten eine beträchtliche Materialeinsparung, ohne die Stei-

figkeit der Seitenwnde wesentlich zu schwchen. Die AusfUh-

rungen auf Seite 1 der Entgegenhaltung, Zei].en 5 big 13 auf 

die die BeschwerdefUhrerin auch noch verwiesen hat, betref-

fen dagegen nur die bekannten Nachteile doppeiwandiger Kä-

sten hinsichtlich ihrer RuSeren oder inneren Abmessungen. 

Die frühere europ.ische Anmeldung enth1t daher schon keinen 

Hinweis, daB die in ihr of fenbarten Ausnebmungen für einen 

anderen ala den zuvorgenannten Zweck bestimmt sind. 

Von einer Vorwegnahme des Gegenstandes nach Anspruch 1 durch 

die frUhere europische Anmeldung kann aul3erdem auch deshaib 

keine Rede gem, weil in der Entgegenhaltung die in Anspruch 

sich auf die Ausnehmungen beziehenden Bemessungsangaben feh-

len. 

5.2 Doppeiwandige Ksten oder Steigen nach den Anapruch 1 sind 

auch durch keine der Ubrigen Entgegenhaltungen bekanntge-

worden. Da die BeschwerdefUhrerifl die Neuheit des Gegen-

stands des Anspruchs 1 diesen Entgegenhaltungen gegenUber 

nicht beatritten hat, erUbrigt sich insoweit eine BegrUn-

dung. 
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5.3 Der Gegenstand des Anspruchs I ist somit neu im Sinne des 

Artikels 54 EPU. 

6.  Zur Frage, ob der vorliegende Stand der Technik dem Fachmann 
die Lehre des erteilten Anspruchs 1 nahelegen konnte, ist 
folgendes auszufUhren: 

6.1 Eine Lsung für die Aufgabe, einen doppelwandigen Kasten zu 

schaffen, der eine optimale Zahl von Flaschen bei gegebenen 
äul3eren Abmessungen aufzunehmen vermag, ist aus der DE-U- 

7 809 245 zu entnehmen. Bei dem Kasten nach diesem Dokument 
wird die Doppeiwand gebildet von einer ebenen Aut3enwand und 
einer aus Teilzylinderschalen bestehenden, die Flaschenplät-
ze teilweise umfassenden Innenwand, die mit der AuBenwand an 

den Engstellen im Raurn zwischen AuI3en- und Innenwand verbun-

den 1st. Urn auch diesen Raum nutzen zu können, wird nach 
einer besonderen AusfUhrungsart die Verbindung zwischen 

AuI3en- und Innenwand durch einen direkten Ubergang der In-
nenwand in die Auenwand hergestelit (vgl. Schutzanspruch 2 

und Seite 4, letzter Absatz, Stze 1 und 2). 

Die der DE-U-7 809 245 zu entnehinende Lehre, die Innenwand 

der Form der einzusetzenden Flaschen anzupassen und an den 
Engstellen der Doppeiwand mit der AuJ3enwand zu verbinden, 
beruht somit auf der Idee, durch Formgebungder Innenwand 

ein Maximum an Flaschenplätzen zu schaffen. Sie konnte da-

her die im erteilten Anpruch I niedergelegte Aufgabenlösung 

nicht riahelegen, bei der die Innenwand im Bereich der ihr 

benachbarten Gefache parallel zur Aul3enwand verläuft und 

mehr Raum für die Unterbringung von Flaschen durch die Aus 

sparungen geschaffen wird, die so bemessen sind, daB die in 
die Géfache passenden Flaschen beim Einsetzen in den Kasten 

in den Zwischenraum eindringen können. 
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6.2 Die Entgegenhaltungen DE-A-2 221 899, CH-A-444 024 und DE-U-
7 819 399 betreffen einwandige Kästen für Flaschen. 
Bei den Kästen nach der DE-A-2 221 899 und der CH-A-444 024 
soil ein breiter oberer Rand zum Erfassen der Ksten ausge-
bildet werden, ohne die Auenabmessungen der Kästen ver-
gröl3ern zu mUssen (vgi. Seite 9 (handschriftliche Numerie-
rung), letzter Absatz bzw. Spalte 1, Zeilen 25 bis 32). Die- 
se Aufgabe wird gem!8 diesen Entgegenhaltungen dadurch 
geiöst, daB man wenigstens einen Tell des oberen Randbe-
reichs der Seitenwände so ausbildet, daB sic in das lichte 
Prof ii der Ksten hineinragen. Sic vermittein allenfalls die 
Lebre, die Kastenwand durch Formgebung den Flaschen anzupas-
sen. 

Nach der DE-U-7 819 399 soil dagegen ein stapeibarer 10cr-
Minikasten in einem halben Voilformat eines 20er-Flaschen-
kastens geschaffen werden, der auch im gefüilten Zustand be-
quem einhändig tragbar ist und darUber hinaus gute Stand- 
und Stapeleigenschaften zeigt (vgl. Seite 3, Absatz 2). 

Des wird durch die Aufteilung eines Kastens mit den Pbmes-
sungen des Voliformats in zwei gleiche Hlften und eine be-
etimmte Unterteilung dieser Hlften in Gefache und Leerzei-
len erreicht (vgl. AnsprUche und Figuren). 
In keiner dieser Entgegenhaltungen wird jedoch das Problem, 
den für die Flaschen verfUgbaren Raumohne Vergröl3erung 
der Aul3enabmessungen zu vergröl3ern, angesprochen. 
Den Entgegenha].tungen DE-A-2 221 899, CH-A-444 024 und DE-U-
7 819 399 können somit keine Hinweise entnonunen werden, den 

Innenraum eines doppelwandigen Kastens mit paralielen Wänden 
bis zu dessen Aul3enwand für die Flaschen zu nutzen. 

Diese Entgegenhaltungen geben daher weder für sich noch in 
Verbindung mit der durch die in dem Abschnitt 6.1 er5rterte 
Entgegenhaltung vermitteiten Lehre eine Anregung, auf Grund 
deren der Fachmann ohne erfinderische Tätigkeit zu einem 
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doppeiwandigen Kasten oder Steige gemäf3 der Lehre des er-

tei1ten Anspruchs 1 gelangt. 

6.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit auch auf einer 

erfinderischen Ttigkeit im Sinne des Artikels 50 EP. 

7. 	Der Anspruch 1 sowie die Ansprliche 2 big 10, die auf beson- 

dere AusfUhrungsformen des Gegenstands nach Anspruch 1 ge-

richtet sind, können deshaib Bestand haben. 

Entacheidungs formel 

Die Beschwerde wird zurilckgewiesen. 

Die Geschäftsstellenbeamtin 	Der Vorsitzende 

B A Norman 	 C Maus 
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